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Einleitung 

Kaum ein Thema hat die öffentliche Debatte in den letzten Jahren mehr 
erregt als das der Schwarzarbeit und deren Bekämpfung. Die Diskussion 
wurde insbesondere durch die Einführung des Gesetzes zur Intensivierung 
der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der damit zusammenhängenden 
Steuerhinterziehung vom 23.4.2004 (BGBl. I, 1842) entfacht. Dabei 
wurden vor allem Befürchtungen geäußert, dass die Verfolgung der 
Schwarzarbeit nun auf den privatwirtschaftlichen Sektor ausgedehnt 
würde, d. h. die Beschäftigung von Putzfrauen nun als Schwarzarbeit zu 
deklarieren1 und umfassende Durchsuchungen auch im privaten Bereich 
zu befürchten seien.2 Zur Bekämpfung der Schwarzarbeit dient nach dem 
Willen des Gesetzgebers primär das Strafrecht. Deshalb wurde es auch in 
Hinblick auf die Schwarzarbeit ständig verschärft und angepasst.3 Durch 
das Gesetz zur Erleichterung der Bekämpfung von illegaler Beschäfti-
gung und Schwarzarbeit vom 23.7.20024 wurde § 266a StGB durch 
Regelbeispiele erweitert, zudem wurden Streitigkeiten um die Aus-
zahlung von Arbeitslohn durch die Formulierung des Tatbestandes gelöst. 
Das SchwarzArbG wurde mit neuen Rechtsfolgen versehen und die 
einschlägigen Vorschriften in den Sozialgesetzbüchern novelliert. Zudem 
wurde der Zugang der Behörden zur Erlangung von Auskünften 
erleichtert. Mit dem Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit und damit zusammenhängender Steuerhinterziehung vom 
23.4.20045 wurde die Bekämpfung der Schwarzarbeit erneut reformiert. 
Das SchwarzArbG wurde novelliert und die Ahndung der Schwarzarbeit, 
insbesondere die Straftatbestände um die illegale Beschäftigung von 
Ausländern, die bisher auch im SGB III a.F. normiert waren, in das 
SchwarzArbG transferiert. Der Gesetzgeber definierte erstmalig die 
Schwarzarbeit und änderte die Wertungen in Bezug auf kleine Gefällig-

1  BT, stenografischer Bericht, 15. Wahlperiode, S. 8491. 
2  BT, stenografischer Bericht, 15. Wahlperiode, S. 8484. 
3  Vgl. Gesetz in der Fassung vom 15.12.1981 (BGBl. I, 1390); Gesetz in der 

Fassung vom 26.7.1994 (BGBl. I, 1792); Gesetz in der Fassung vom 
23.7.2002 (BGBl. I, 2787); Gesetz in der Fassung vom 23.7.2004 (BGBl. I, 
1842). 

4  BGBl. I, 2787. 
5  BGBl. I, 1842. 
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keiten von Nachbarn und Verwandten. Zudem unterzog er die Regelun-
gen einigen Änderungen und stattete die Ermittlungsbehörden mit 
weiteren Befugnissen aus. Der Straftatbestand des § 9 SchwarzArbG 
entstand neu. Mit der Einführung des Gesetzes ging auch eine Änderung 
des § 266a I StGB einher. Nunmehr wurde auch die Nichtabführung von 
Arbeitnehmerbeiträgen unter Strafe gestellt. Die Änderungen des 
Sozialrechts, insbesondere die der Fälligkeit der Beiträge zur Sozialversi-
cherung, hatten ebenso Auswirkungen auf die Ahndung der Schwarzar-
beit. Die Diskussion ist auch in der Wirtschaftswissenschaft äußerst rege.6
Etliche Untersuchungen prüfen das Verhältnis der Schattenwirtschaft und 
der Schwarzarbeit zum Bruttoinlandsprodukt. Empirische Unter-
suchungen werden primär von Friedrich Schneider (Universität Linz) und 
Dominik Enste (Institut der deutschen Wirtschaft Köln) durchgeführt. Der 
rapide Anstieg von Missbäuchen dieser Art bis zum Jahre 2003 wurde vor 
allem in der Politik heftig diskutiert. Die Zunahme der Schattenwirtschaft 
wird dabei für eine Reihe von Problemen, wie der Zunahme der Arbeits-
losigkeit, der steigenden Staatsverschuldung und dem wachsenden Defizit 
in den Sozialversicherungskassen, verantwortlich gemacht.7  

Diese Arbeit prüft u. a., ob dem tatsächlich so ist. Überdies werden 
das Ausmaß, die Ursachen und die Folgen der Schwarzarbeit dargestellt. 
Dabei wird auch kurz auf die einzelnen Untersuchungsmethoden und 
Herangehensweisen eingegangen. Diese sollen allerdings nur einen 
Überblick geben und haben nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Ein 
nicht unwesentlicher Teil der Arbeit befasst sich mit den Forderungen des 
Schrifttums nach umfangreichen Änderungen des neuen SchwarzArbG. 
Zudem wird die Frage untersucht, ob das SchwarzArbG überhaupt 
ökonomisch sinnvoll ist. Für die ökonomische Untersuchung werden die 
Grundsätze der ökonomischen Analyse des Rechts, insbesondere das 
Effizienz-Kriterium, herangezogen.8

6  Bhattacharyya, The Economic Journal 1999, F 348 ff.; Dixon, The 
Economic Journal 1999, F 335 ff.; Enste / Schneider, WD-ZfWP 2006, 
185 ff. und WD-ZfWP 2006, 196 ff.; Giles, The Economic Journal 1999, F 
370 ff.; Koch, WD-ZfWP 2006, 192 ff. und WD-ZfWP 2005, 715 ff.; Tanzi, 
The Economic Journal 1999, F 338 ff.; Thomas, The Economic Journal 
1999, F 381 ff. 

7  Bundesministerium für Arbeit, Illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit 
schaden uns allen, S. 6/7. Sozialversicherung meint hier die Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung sowie die Arbeitslosenversicherung, ob-
wohl diese gem. §§ 3 II, 19 SGB I zum Arbeitsförderungsrecht gehört (Wal-
termann, Sozialrecht, Rdn. 94).  

8  Siehe 2.Teil, III und Teil 3, I, 8, c, bb. 
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Der Hauptteil der Arbeit befasst sich mit dem nach dem SchwarzArbG 
definierten Verhalten und dessen Sanktionierung mit dem klassischen 
Strafrecht. Das Recht der Ordnungswidrigkeiten soll nur am Rande 
behandelt werden. Auf die genannten Reformen wird an entsprechender 
Stelle eingegangen. In die Erörterungen wurden auch die Strafbarkeit 
nach dem AÜG und der Lohnwucher nach § 291 StGB einbezogen, da 
diese mit dem Schwarzarbeitergesetz und der Strafbarkeit der Schwarz-
arbeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die Strafbarkeit nach der 
AO wird nur kurz und die Probleme bei der Anwendung des § 370a AO 
werden nur teilweise im Rahmen der Argumentation angeschnitten. Bei 
der Überprüfung der Strafbarkeit wurden ebenfalls die ökonomischen 
Erwägungen berücksichtigt. Ziel ist es, eine andere Sichtweise als die rein 
juristische aufzuzeigen und dem Leser zu verdeutlichen, dass bei der 
Auslegung von Rechtsbegriffen, bei der Argumentation und bei der 
Anwendung von Strafschärfungen ökonomische Gesichtspunkte durchaus 
Berücksichtigung finden können und auch Berücksichtigung finden 
sollten. Ferner wird dargestellt, dass ein SchwarzArbG zwar notwendig, 
aber nicht die „optimale Waffe“ gegen die Schwarzarbeit ist.  
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Erster Teil 

Die Schwarzarbeit als Phänomen 

I. Begrifflichkeiten  

1. Schattenwirtschaft als Untersuchungsgröße                      
in der Wirtschaftswissenschaft 

In der juristischen Literatur werden Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft 
häufig synonym verwendet.9 Die Wirtschaftswissenschaften unter-
scheiden hingegen den Begriff der Schattenwirtschaft und der Schwarz-
arbeit. Die Begrifflichkeit der Schattenwirtschaft ist allerdings nicht 
unumstritten.10 Schattenwirtschaft wird als die Gesamtheit aller 
wirtschaftlichen Betätigungen, die nicht amtlich erfasst werden, bezeich-
net.11 Darin werden nicht nur Dienstleistungen erfasst, die sich als Leis-
tungsmissbrauch darstellen oder gegen die Handwerks- oder Gewerbe-
ordnung, gegen die Abgabenordnung oder die Meldepflicht verstoßen. 
Auch Geschäfte, die durch Hehlerei, Drogen- und Menschenhandel sowie 
Schmuggel getätigt werden, werden der Schattenwirtschaft zugeordnet.12

Diese Aktivitäten gehören dem sog. informellen Sektor an.13  
 Um die Begrifflichkeiten zu klären, soll das System kurz dargestellt 
werden. Die hier vorgenommene Definition orientiert sich an der von 

9  So bei Schmidt, Die Bekämpfung der Schwarzarbeit, S. 2. 
10  Cassel / Caspers, WiSt 1984, 1 (2); Tuchtfeldt, ZfWP 1984, 13 (15); Mückl, 

Schattenwirtschaft: Entstehungsursachen, Umfang, Auswirkungen, in: Eser /
Müller, Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit, S. 9 (10). 

11  Hösli, Schwarzarbeit, S. 31 f.; Enste, iw-trends, Heft 4/03, 2. 
12  Enste, iw-trends, Heft 4/03, 2, Hösli, Schwarzarbeit, S. 29.   
13  Enste / Schneider, Journal of Economic Literature 2000, 77 (79).  
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Enste und Schneider.14 Ausgangspunkt für die Unterscheidung zwischen 
den einzelnen Sektoren ist, dass die Volkswirtschaft zweigeteilt ist.15 Es 
wird zwischen einem offiziellen und einem inoffiziellen Sektor unter-
schieden.16 Dabei fallen alle Transaktionen und Aktivitäten, die staatlich 
administriert und besteuert werden, in den offiziellen Sektor, mithin 
solche Unternehmungen, die zur Berechnung des Bruttoinlandsproduktes 
herangezogen werden.17  

Zum inoffiziellen Sektor gehören alle Aktivitäten, die nicht für die 
Berechnung des Bruttoinlandsproduktes herangezogen werden, obwohl 
sie zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung beitragen.18 Dem 
inoffiziellen Sektor werden der Haushaltssektor, der irreguläre und der 
kriminelle Sektor zugewiesen.19 Im Haushaltssektor werden Dienstleis-
tungen legal erstellt, die auf dem Markt allerdings nicht gehandelt und 
damit nicht zur Berechnung des BIP herangezogen werden.20  

Der kriminelle Sektor, auch als Untergrundwirtschaft bezeichnet, ist 
dadurch geprägt, dass die Dienstleitungen und Waren illegal gehandelt 
werden und dass deren Ausführung bzw. Erstellung ebenfalls illegal 
erfolgt,21 weil gegen z. B. Menschenrechte verstoßen (Menschenhandel) 
oder die Gesundheit in nicht unerheblichem Maße beeinträchtigt wird 
(Drogenhandel). Die im kriminellen Sektor der Volkswirtschaft erbrach-
ten Leistungen werden weder im juristischen noch im wirtschafts-
wissenschaftlichen Sinn als Schwarzarbeit betrachtet.  

Der irreguläre Sektor ist dadurch geprägt, dass legale Güter bzw. 
Dienstleistungen durch illegale Ausführungsweisen erbracht werden. 
Problematisch ist dabei, dass diese Aktivitäten oftmals als legitim 
angesehen werden. Der irreguläre Sektor ist der, der in der Wirtschafts-

14  Enste / Schneider, Journal of Economic Literature 2000, 77 (79); Enste / 
Schneider, Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit S. 7 f.; Enste / Schneider, 
WD-ZfWP 06, 185; Enste, iw-trends, Heft 4/03, 2, 3; Enste / Schneider, 
Schattenwirtschaft und irreguläre Beschäftigung, Irrtümer, Zusammenhänge 
und Lösungen, S. 4. 

15  Tuchtfeldt, ZfWP 1984, 13 (17/18). 
16  Enste, Schattenwirtschaft und institutioneller Wandel, S. 8.  
17  Ballarini / Buschmann (Projektleiter), Abschlussbericht, ifm, 5.  
18  Enste, iw-trends, Heft 4/2003, 3. 
19  Enste, iw-trends, Heft 4/2003, 3. 
20  Wie Nachbarschaftshilfen, Eigenarbeiten, Reparaturen, Selbsthilfeorganisa-

tionen, ehrenamtliche Tätigkeiten.  
21  Enste, iw-trends, Heft 4/2003, 3.  
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wissenschaft als Schwarzarbeit bezeichnet wird und den auch § 1 
SchwarzArbG als Schwarzarbeit ausweist.22  

In der wirtschaftsrechtlichen Literatur ist nicht ganz eindeutig, ob die 
Schattenwirtschaft mit dem inoffiziellen Sektor gleichzusetzen ist23 oder 
die Schattenwirtschaft nur durch den irregulären und kriminellen Sektor 
geprägt wird24. Dies ist jedoch für die juristische Betrachtungsweise nicht 
von Bedeutung und soll nicht weiter ausgeführt werden. Zudem wird 
darüber gestritten, ob zwischen irregulärem und kriminellem Sektor 
überhaupt unterschieden werden soll.25 Auch diese Frage ist nur zweit-
rangig von juristischer Bedeutung. Es besteht Einigkeit, dass diese Sek-
toren der Schattenwirtschaft zuzuordnen sind. Ein Schaubild soll die 
gerade erklärten Begrifflichkeiten noch einmal visualisieren: 

         Volkswirtschaft          
                           
                                
                       
offizieller Sektor      inoffizieller Sektor     
                 Schattenwirtschaft     
                             
                        
Haushaltsbereich irregulärer Sektor krimineller Sektor   
Selbstversorgung Schwarzarbeit    Untergrundwirtschaft 

Abbildung 1 in Anlehnung an: Enste, iw-trends Heft 4/2003, 2; Enste, 
Schattenwirtschaft und institutioneller Wandel, S. 7  

Wenn in dieser Arbeit von Schattenwirtschaft die Rede ist, so meint 
dies, dass der Haushaltssektor, der irreguläre und der kriminelle Sektor 
dieser Begrifflichkeit unterfallen. 

22  Enste, iw-trends, Heft 4/2003, 3; Enste / Schneider, Schattenwirtschaft und 
irreguläre Beschäftigung, Irrtümer, Zusammenhänge und Lösungen S. 4. 

23  Cassel / Caspers, WiSt 1984, 1 (2); Ballarini / Buschmann (Projektleiter), 
Abschlussbericht ifm 2003, 5. 

24  Enste, iw-trends, Heft 4/2003, 3; Enste / Schneider, Schattenwirtschaft und 
irreguläre Beschäftigung, Irrtümer, Zusammenhänge und Lösungen S. 4. 

25  Koch, WD-ZfWP 2006, 192. 


